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Erläuterungen zur EAG-VO Novelle 2017 
 

Allgemeiner Teil 

Auf Grund in jüngster Zeit erfolgen delegierten Richtlinien der EU-Kommission zur Ergänzungen der 
Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten (RoHS-RL) besteht Umsetzungsbedarf in Österreich, der durch diese Novelle erfüllt 
werden soll. 

Besonderer Teil 
 

Zur Z 1 (§§27 und 28) 

Die Umsetzungsbestimmung und die Inkrafttretensbestimmungen sollen jeweils ergänzt werden.  

Das spätere Inkrafttreten der Änderungen der Z 30 und Z 31 des Anhangs 2a erklärt sich aus der 
ausdrücklichen Anordnung in Art 2 der delegierten Richtlinie (EU) 2016/585. Um den Marktteilnehmern 
einen reibungslosen Übergang von der bisherigen zu der in dieser Richtlinie vorgesehenen Regelung zu 
gewährleisten und Störungen des Binnenmarktes zu vermeiden, wurde ein Datum festgesetzt, ab dem alle 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Vorschriften anwenden müssen und das eine angemessene Übergangsfrist 
gewährleistet.  

Zu Z 3 bis 5 (Anhang 2a) 

Mit den Ergänzungen des Anhangs 2a soll den neuesten Entscheidungen innerhalb der EU entsprochen 
werden:  

Zur Z 26 des Anhangs 2a:  

Mit dem Einsatz von Blei in den elektrischen Verbindungen der Kältesensoren von medizinischen 
Geräten und Überwachungs- und Kontrollinstrumenten wird verhindert, dass sich dicke intermetallische 
Verbindungen, Whisker oder Zinnpest bilden. Diese Sensoren dienen in bestimmten Geräten dazu, über 
kurze Zeiträume sehr niedrige Temperaturen zu messen.  

Die Verwendung bleifreier Lote ist in Kältegeräten nicht möglich, weil sie anfällig für die Zinnpest sind, 
die die Zuverlässigkeit der Geräte schwer beeinträchtigt. Es ist erwiesen, dass es für herkömmlich 
betriebene Kältesensoren keine alternative Verbindungstechnik zum Löten gibt, die sowohl zuverlässig 
als auch verfügbar wäre.  

Daher soll die Verwendung von Bleiloten an den externen Kontaktstellen von Temperatursensoren, die 
regelmäßig bei Temperaturen von unter – 150 °C zum Einsatz kommen, bis zum 30. Juni 2021 von der 
Beschränkung ausgenommen werden. Angesichts der Innovationszyklen bei medizinischen Geräten 
sowie bei Überwachungs- und Kontrollinstrumenten dürfte sich der Zeitraum dieser Ausnahmeregelung 
kaum negativ auf die Innovation auswirken.  

Zur Z 31a des Anhangs 2a: 

Wiederinstandsetzung ist gängig bei bildgebenden Geräten wie Magnetresonanztomografen, 
Computertomografen, In-vitro-Diagnostika, Patientenüberwachungsgeräten und Elektronenmikroskopen. 
Einige der ausgebauten Ersatzteile, die zwecks Wiederinstandsetzung wiederverwendet werden, enthalten 
geringe Mengen an Blei, Cadmium, sechswertigem Chrom oder PBDE.  

Nach der Ausnahmeregelung gemäß Anhang IV Nummer 31 der Richtlinie 2011/65/EU ist die 
Verwendung von Ersatzteilen, die aus gebrauchten und nicht bereits in der Union in Verkehr gebrachten 
Geräten ausgebaut wurden, nicht gestattet, was die Verfügbarkeit ausgebauter Ersatzteile einschränkt.  

Ein Vergleich der Umweltauswirkungen der Verwendung wiederinstandgesetzter Teile in derartigen 
Fällen mit den Umweltauswirkungen der Substitution wiederinstandgesetzter durch neue Teile zeigt, dass 
die gesamten umweltschädigenden, gesundheitsschädigenden und die Sicherheit der Verbraucher 
gefährdenden Auswirkungen der Substitution größer wären als deren Gesamtvorteile.  

Da die Stoffbeschränkung für die jeweils betroffenen Geräte gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie 
2011/65/EU ab unterschiedlichen Daten gelten wird, sollte für die jeweiligen Arten von Geräten ein 
unterschiedliches Ablaufdatum festgesetzt werden.  
 

Zur Z 43 des Anhangs 2a: 
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Cadmium ist Bestandteil der Anoden von Hersch-Zellen, die in spezialisierten, hochempfindlichen 
Sauerstoffsensoren zum Einsatz kommen. Verglichen mit Sensoren mit Hersch-Zellen weisen alle 
alternativen Technologien bei der Messung sehr niedriger Sauerstoffkonzentrationen nicht dieselbe 
Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit auf.  

Die Zuverlässigkeit der Alternativen zu cadmiumhaltigen Hersch-Zellen für Sauerstoffsensoren in 
industriellen Überwachungs- und Kontrollinstrumenten ist nicht gewährleistet, wenn eine 
Empfindlichkeit von unter 10 Teilen pro Million gegeben sein muss. Die Verwendung von Cadmium-
Anoden in Hersch-Zellen für Sauerstoffsensoren in industriellen Überwachungs- und 
Kontrollinstrumenten, wenn eine Empfindlichkeit von unter 10 Teilen pro Million gegeben sein muss, 
soll daher von dem Verbot ausgenommen werden.  

Da für die spezifische Verwendung derzeit keine hinreichend zuverlässigen Alternativen ohne Cadmium 
zur Verfügung stehen und da sieben Jahre in Bezug auf Überwachungs- und Kontrollinstrumente ein 
relativ kurzer Übergangszeitraum sind, der sich nicht negativ auf die Innovation auswirken dürfte, soll die 
Ausnahme gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2011/65/EU für den entsprechenden Zeitraum gelten. 
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